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Bekanntmachungen der Gemeinde Farnstädt 
 
Beschluss aus der Sitzung des Gemeinderates am 25.09.2013 
aus dem öffentlichen Sitzungsteil 
• Beschluss-Nr. 2013-17/117 
     Billigungs- und Auslegungsbeschluss zum Vorhabenbezogenen  Bebauungsplan für  
     das Sondergebiet "Biogasanlage" in Farnstädt 
 
Beschlusstext 
Der Gemeinderat der Gemeinde Farnstädt billigt  in seiner öffentlichen Sitzung den Entwurf des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Sondergebiet „Biogasanlage“, bestehend aus Planzeichnung 
(Teil A), dem Textteil (Teil B) und der Begründung einschließlich Umweltbericht in der Fassung 
vom September 2013, und   beschließt,   diesen nach § 3 Abs.2 BauGB öffentlich auszulegen und 
gemäß § 4 Abs.2 BauGB die Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, einzuholen. 
 

Anlass der Planung 
Die bestehende Biogasanlage der Querfurter Frischei GmbH & Co. KG, für die ein 
Genehmigungsverfahren nach BImSchG durchgeführt und vom Landesverwaltungsamt Sachsen-
Anhalt am 31.05.2006 eine Genehmigung erteilt wurde, soll in ihrem Bestand im Außenbereich 
gesichert werden. 
Mit einer veränderten Rezeptur der zu verbrennenden Gülle und durch perspektivisch gesehen immer 
effektivere Technik wird die Anlage den Wert der installierten elektrischen Leistung von 0,5 MW 
überschreiten. Damit ist eine Privilegierung im Außenbereich nicht mehr gegeben. 
Die Aufstellung eines Bebauungsplanes ist erforderlich. 
Für einen Teil des zu beplanenden Bereichs liegt bereits der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 6 
„Windpark Farnstädt“ vor.  
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ersetzt nach Rechtskraft innerhalb seines Geltungsbereiches 
den bestehenden Bebauungsplan Nr. 6 „Windpark Farnstädt“. 
Gemäß § 8 Abs. 4 BauGB wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan aufgestellt, bevor der 
Flächennutzungsplan geändert wird. 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit 
Der Bürgermeister wird beauftragt, die öffentliche Auslegung alsbald, jedoch mindestens eine Woche 
vor Beginn der Auslegung, ortsüblich gemäß Hauptsatzung der Gemeinde Farnstädt bekannt zu 
machen. Dabei ist anzugeben, wo die Planzeichnung mit Begründung sowie der umweltrelevanten 
Informationen während der Dienststunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft erlangt werden 
kann. 
 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange: 
Der Bürgermeister wird beauftragt, die berührten Träger öffentlicher Belange schriftlich zu beteiligen 
und ihnen innerhalb einer angemessenen Frist (wie Auslegungsfrist) die Möglichkeit zur Abgabe 
einer Stellungnahme gemäß § 4 Abs.2 BauGB einzuräumen.  
Im Vorfeld wurde sowohl die frühzeitige Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 in Form einer  
2-wöchigen öffentlichen Auslage als auch die frühzeitige Trägerbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
durchgeführt. 
Die öffentliche Auslegung wird entsprechend § 3 Abs. 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
Die berührten Träger öffentlicher Belange werden schriftlich über die Auslage informiert (gemäß § 3 
Abs.2 BauGB).  
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung und ein Umweltbericht sind gemäß § 2 Abs.4 BauGB 
erforderlich. 
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Bekanntmachung der Gemeinde Farnstädt 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan für das Sondergebiet 
„Biogasanlage“ 

 
Auslage des Entwurfes 
Nach § 3 Abs.2 BauGB 

 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Farnstädt hat am 25.09.2013 in seiner öffentlichen Sitzung den 
Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Sondergebiet „Biogasanlage“, bestehend aus 
Planzeichnung (Teil A), dem Textteil (Teil B) und der Begründung einschließlich Umweltbericht in 
der Fassung vom September 2013, gebilligt und beschlossen, diesen nach § 3 Abs. 2 (BauGB) 
öffentlich auszulegen.  
 
Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt (ohne Maßstab): 
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Anlass der Planung 
Die bestehende Biogasanlage der Querfurter Frischei GmbH & Co. KG, für die ein 
Genehmigungsverfahren nach BImSchG durchgeführt und vom Landesverwaltungsamt Sachsen-
Anhalt am 31.05.2006 eine Genehmigung erteilt wurde, soll in Ihrem Bestand im Außenbereich 
gesichert werden. 
 
Mit einer veränderten Rezeptur der zu verbrennenden Gülle und durch perspektivisch gesehen  
immer effektivere Technik wird die Anlage den Wert der installierten elektrischen Leistung  
von 0,5 MW überschreiten. Damit ist eine Privilegierung im Außenbereich nicht mehr gegeben. 
Die Aufstellung eines Bebauungsplanes ist erforderlich. 
 
Für einen Teil des zu beplanenden Bereichs liegt bereits der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 6 
„Windpark Farnstädt“ vor.  
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ersetzt nach Rechtskraft innerhalb seines Geltungsbereiches 
den bestehenden Bebauungsplan Nr. 6 „Windpark Farnstädt“. 
 
Gemäß § 8 Abs. 4 BauGB wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan aufgestellt, bevor der 
Flächennutzungsplan geändert wird. 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit 
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Sondergebiet „Biogasanlage“ in  
Farnstädt mit Begründung und den umweltrelevanten Informationen wird 
 
 vom 07.10.2013 bis einschließlich 08.11.2013 
 
in der Verbandsgemeinde Weida-Land, Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf im  
Zimmer 2 des Nebengebäudes während der Dienststunden 
 Montag  von 9.00 – 12.00 Uhr 
 Dienstag von 9.00 – 12.00 Uhr u. 14.00 – 18.00 Uhr 
 Mittwoch von 9.00 – 12.00 Uhr u. 14.00 – 16.00 Uhr 
 Donnerstag von 9.00 – 12.00 Uhr u. 14.00 – 16.00 Uhr 
 Freitag von 9.00 – 12.00 Uhr 
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. 
 
Zusätzlich liegen bereits vorhandene, wesentliche umweltbezogenen Stellungnahmen aus. 
Folgende Art umweltrelevanter Informationen ist verfügbar: 
- Stellungnahmen: Landkreis Saalekreis, Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
 
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Anregungen zum Entwurf des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden.  
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht  
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange: 
Parallel hierzu werden die berührten Träger öffentlicher Belange angeschrieben und erhalten 
innerhalb einer angemessenen Frist (wie Auslegungsfrist) die Möglichkeit zur Abgabe einer 
Stellungnahme gemäß § 4 Abs.2 BauGB.  
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Im Vorfeld wurde sowohl die frühzeitige Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 in  
Form einer  2-wöchigen öffentlichen Auslage als auch die frühzeitige Trägerbeteiligung  
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt. 
 
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung und ein Umweltbericht sind gemäß § 2 Abs.4 BauGB 
erforderlich. 
 
 
Farnstädt, den 26.09.2013 
 
 
Mylich 
Bürgermeister        - Siegel - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


